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RS OGH 1977/4/14 6Ob28/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1977

Norm

GmbHG §2

GmbHG §11

HGB §30

HRV §19

Rechtssatz

Durch die Bewilligung der Eintragung durch das Erstgericht und deren Vollzug im Handelsregister ist die Gesellschaft

mit beschränkter Haftung zunächst einmal jedenfalls existent geworden und ihr rechtsgeschäftliches Handeln im

Geschäftsverkehr keinesfalls ohne Wirkung. Mit Rücksicht auf die Gläubiger der Gesellschaft und überhaupt auf die

Sicherheit des Rechtsverkehrs kann ein Erfolg des gegen die Bewilligung der Eintragung gerichteten Rekurses in einem

solchen Fall nicht auf den Zeitpunkt der seinerzeitigen Eintragung zurückbezogen werden.
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